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(54) Heizvorrichtung für ein Gargerät oder dergleichen

(57) Die Erfindung betrifft eine Heizvorrichtung für
ein Gargerät oder dergleichen. Die Heizvorrichtung um-
fasst wenigstens ein Flächenstück (10, 12, 14) zum Er-
zeugen von Wärme aus elektrischem Strom. Die Heiz-
vorrichtung umfasst elektrische Leiterbahnen (16) zur
Stromversorgung des wenigstens einen Flächenstücks
(16), die nach einem vorbestimmten Schema mit dem
wenigstens einem Flächenstück (10, 12, 14) gekoppelt

sind. Schließlich umfasst die Heizvorrichtung eine di-
elektrische Schicht, an deren einer Seite die Leiterbah-
nen (16) und das wenigstens eine Flächenstück (10, 12,
14) angebracht sind und deren andere Seite für den di-
rekten Kontakt mit einer Heizplatte vorgesehen ist. Wei-
terhin betrifft die Erfindung ein Gargerät, das wenig-
stens eine Heizplatte und die vorgenannte Heizvorrich-
tung aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Heizvorrichtung für
ein Gargerät oder dergleichen gemäß dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1. Weiterhin betrifft die Erfindung
ein Gargerät gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruches 20. Außerdem betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Herstellen einer Heizvorrichtung gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 21.
[0002] Zahlreiche Haushaltsherde umfassen ein
Kochfeld oder eine Heizplatte mit einer Heizvorrichtung,
die Wärmestrahlung erzeugt. Die Heizvorrichtung wird
beispielsweise mit einer Keramikplatte, insbesondere
Glaskeramikplatte abgedeckt, die einen sehr niedrigen
Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweist.
[0003] Die Wärmeübertragung von der Heizvorrich-
tung, die unterhalb der Glaskeramikplatte angeordnet
ist, zu einem Kochgefäß, beispielsweise einer Pfanne
oder einem Kochtopf, das auf der Glaskeramikplatte
steht, erfolgt über zwei unterschiedliche Wärmetrans-
portvorgänge. Etwa ein Viertel der Energie wird durch
direkte Wärmestrahlung von der Heizvorrichtung durch
die Glaskeramikplatte auf das Kochgefäß übertragen.
Die übrige Energie wird durch Wärmestrahlung von der
Heizvorrichtung auf die Unterseite der Glaskeramikplat-
te übertragen, anschließend erfolgt eine Wärmeleitung
von der Unterseite der Glaskeramikplatte zu dessen
Oberseite und schließlich wird die Wärme von der Ober-
seite der Glaskeramikplatte zum Kochgefäß übertra-
gen. Bei voller Leistung kann ein Heizelement der Heiz-
vorrichtung eine Temperatur von etwa 1100° C errei-
chen, was eine aüfwändige Isolierung unterhalb und
seitlich der Heizvorrichtung erfordert, um unnötige En-
ergieverluste zu vermeiden. Die hohe Temperatur des
Heizelements ist erforderlich, um den Durchgang von
Wärmestrahlung durch die Glaskeramikplatte zu ge-
währleisten, was nur für einen verhältnismäßig engen
Frequenzbereich möglich ist. Außerdem muss die Ar-
beitstemperatur der Glaskeramikplatte weniger als 550°
C betragen, was eine Temperaturbegrenzungseinrich-
tung erfordert, die die Heizvorrichtung bei zu hohen
Temperaturen abschaltet. Bei der Arbeitstemperatur ist
die Glaskeramik-platte nicht elektrisch isolierend, so
dass zwischen der Heizvorrichtung und der Glaskera-
mikplatte ein elektrisch isolierendes Material und/oder
ein Luftspalt angeordnet sein muss. Dies führt dazu,
dass die Heizvorrichtung eine Dicke von etwa 3 bis 4
cm aufweist. Im Gegensatz dazu ist die Glaskeramik-
platte üblicherweise etwa 4 mm dick.
[0004] Derartige Heizvorrichtungen für Glaskeramik-
kochfelder haben den Nachteil, dass die von der Heiz-
vorrichtung erzeugte Wärme nicht optimal genutzt wer-
den kann. Ein weiterer Nachteil ist, dass für die Heiz-
vorrichtung verhältnismäßig viel Platz erforderlich ist.
[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Heiz-
vorrichtung für ein Gargerät und ein entsprechendes
Gargerät bereitzustellen, bei denen gegenüber dem
Stand der Technik die Energieausbeute erhöht und die

Abmessungen verkleinert sind. Hinsichtlich der Heiz-
vorrichtung wird diese Aufgabe durch den Gegenstand
gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
[0006] Die erfindungsgemäße Heizvorrichtung für ein
Gargerät oder dergleichen weist folgendes auf:

- wenigstens ein Flächenstück zum Erzeugen von
Wärme aus elektrischem Strom;

- elektrische Leiterbahnen zur Stromversorgung des
Flächenstücks, die nach einem vorbestimmten
Schema mit dem wenigstens einen Flächenstück
gekoppelt sind; und

- eine dielektrische Schicht, an deren einer Seite die
Leiterbahnen und das wenigstens eine Flächen-
stück angebracht sind und deren andere Seite für
den direkten Kontakt mit einer Heizplatte vorgese-
hen ist.

[0007] Unter dem Flächenstück ist ein dreidimensio-
naler Körper zu verstehen, dessen räumliche Ausdeh-
nung entlang einer ersten Richtung klein ist gegenüber
den räumlichen Ausdehnungen entlang den anderen
beiden Richtungen, die zur ersten Richtung orthogonal
sind. Durch den direkten Kontakt zwischen der Wärme-
quelle und der Heizplatte wird der Wärmestrahlungsver-
lust verhindert. Bei der Heizplatte handelt es sich bei-
spielsweise um eine Kochplatte, die insbesondere aus
Glaskeramik oder Gusseisen hergestellt sein kann.
Ebenso kann die Heizplatte als Wand eines Garraums,
beispielsweise eines Backofens ausgebildet sein. Da-
durch kann die maximale Temperatur der Heizvorrich-
tung gegenüber dem Stand der Technik auf etwa 450°
C herabgesetzt werden. Dies führt zu einer Erhöhung
des Wirkungsgrads. Versuche haben gezeigt, dass Wir-
kungsgrade von bis zu 80% gemäß der Norm IEC 350
(1970) erreicht werden können. Auf jeden Fall lässt sich
ein Wirkungsgrad von 70 % erreichen. Die Heizvorrich-
tung gemäß der Erfindung hat weiterhin den Vorteil,
dass die Heizplatte samt Heizvorrichtung besonders
flach ausgebildet sein kann, da der Luftspalt zwisehen
Heizplatte und Heizvorrichtung und eine dicke Isolie-
rung nicht erforderlich sind. Aufgrund dieser Bauweise
lässt sich das Kochfeld oder der Backofen besonders
schnell erwärmen und die gewünschten Temperaturen
sind schnell einstellbar.
[0008] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das we-
nigstens eine Flächenstück im Wesentlichen aus Gra-
phit hergestellt ist. Dabei handelt es sich um ein kosten-
günstiges und leicht verarbeitbares Material, das geeig-
nete spezifische elektrische Widerstandswerte auf-
weist.
[0009] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
das wenigstens eine Flächenstück einen Flächenwider-
stand zwischen 5 und 200 Ohm pro Querschnittsfläche
aufweist. Mit solchen Widerstandswerten lassen sich
bei üblichen elektrischen Spannungen die gewünschten
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Temperaturwerte und Heizleistungen erzielen.
[0010] Bei der bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass die Leiterbahnen aus Metall hergestellt
sind. Metalle haben einen verhältnismäßig niedrigen
elektrischen Widerstandswert, so dass die Wärmever-
luste gering gehalten werden und keine Erwärmung an
solchen Stellen erfolgt, an denen dies nicht erwünscht
ist.
[0011] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Leiterbahnen aus Aluminium, Gold, Silber und/oder der-
gleichen Metallen hergestellt sind. Diese Metalle sind
besonders unempfindlich gegenüber Korrosion.
[0012] Weiterhin ist vorgesehen, dass die Leiterbah-
nen einen Flächenwiderstand von weniger als 200 Mil-
liohm pro Querschnittsfläche aufweisen. Mit diesen Wi-
derstandswerten lassen sich unnötige Energieverluste
und unerwünschte Aufheizungen verhindern.
[0013] Bei der bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass die dielektrische Schicht aus Keramik-
pulver und einer Sol-Gel-Lösung hergestellt ist. Damit
lässt sich eine geeignete Mischung zusammenstellen,
um die gewünschten elektrischen und mechanischen
Eigenschaften der dielektrischen Schicht zu erhalten.
[0014] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das
Keramikpulver ein oder mehrere Metalloxide, Metallni-
tride, Metallkarbide und/oder dergleichen umfasst. Da-
zu sind beispielsweise Alumihiumoxid oder Siliziumoxid
sowie Aluminiumnitrid oder Siliziumnitrid geeignet.
[0015] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Sol-
Gel-Lösung eine oder mehrere Siliziumverbindungen
umfasst. Damit ist die dielektrische Schicht kostengün-
stig und auf einfache Weise herstellbar. Entsprechende
Verfahren zum Aufbringen der dielektrischen Schicht
sind in den internationalen Anmeldungen WO 96/29447
und WO 02/72495 beschrieben.
[0016] Weiterhin ist vorgesehen, dass die dielektri-
sche Schicht auf einem Substrat aufgebracht ist. Damit
lassen sich besonders dünne dielektrische Schichten
mit den gewünschten Eigenschaften sherstellen. Versu-
che, insbesondere der Hochspannungstest gemäß dem
Standard IEC 335-2-6, haben gezeigt, dass bei Koch-
feldern eine Schichtdicke von beispielsweise 500 µm
ausreichend ist, um die Anforderungen zu erfüllen.
[0017] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die dielek-
trische Schicht auf der Heizplatte aufgebracht ist. Damit
lässt sich mit geringem material-technischen Aufwand
ein Kochfeld mit Heizvorrichtung bereitstellen. Dabei
kann die dielektrische Schicht unmittelbar auf der Un-
terseite der Kochplatte aufgebracht sein und auf der di-
elektrischen Schicht befinden sich die wärmeerzeugen-
den Flächenstücke und die elektrischen Leiterbahnen.
Auf diese Weise lässt sich ein besonders kompaktes
Glaskeramikkochfeld mit integrierter Heizvorrichtung
bereitstellen. Ebenso lässt sich mit dieser Technologie
eine Heizvorrichtung für einen Backofen bereitstellen.
In diesem Fall sind eine oder mehrere Wände des Back-
ofens als Heizplatte ausgebildet oder mit einer Heizplat-
te bestückt. Damit lässt sich ein Backofen bereitstellen,

der einen im Verhältnis zu seinen äußeren Abmessun-
gen großen Innenraum aufweist.
[0018] Was die geometrische Ausgestaltung der
Heizvorrichtung betrifft, kann vorgesehen sein, dass die
Heizvorrichtung eine Mehrzahl rechteckiger Flächen-
stücke aufweist, die nach einem vorbestimmten Sche-
ma miteinander verschaltet sind. Bei rechteckigen.Flä-
chenstücken lässt sich der elektrische Widerstand und
somit die Heizleistung exakt vorausberechnen, so dass
eine gewünschte Temperaturverteilung einstellbar ist.
[0019] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Heizvorrichtung ein zentrales rechteckiges Flächen-
stück und wenigstens zwei laterale rechteckige Flä-
chenstücke aufweist, die parallel zueinander und sym-
metrisch angeordnet sind. Damit lässt sich durch die Ab-
messungen der Flächenstücke deren ohmscher Wider-
stand und somit deren Heizleistung beeinflussen, so
dass die Temperaturverteilung auf einfache Weise ein-
stellbar.
[0020] Insbesondere ist vorgesehen, dass das zen-
trale rechteckige Flächenstück und die wenigstens zwei
lateralen rechteckigen Flächenstücke derart dimensio-
niert und angeordnet sind, dass sie eine Kreisfläche
möglichst vollständig abdecken. Da die Kreisfläche
meist die bevorzugte Form einer Kochplatte ist, lässt
sich auf diese Weise ein möglichst hoher Wirkungsgrad
einstellen.
[0021] Schaltungstechnisch kann vorgesehen sein,
dass die lateralen Flächenstücke miteinander parallel
und mit dem zentralen Flächenstück in Reihe geschaltet
sind. Dadurch wird eine symmetrische Temperaturver-
teilung gewährleistet und es besteht weiterhin die Mög-
lichkeit, durch die Wahl der Breiten der Flächenstücke
die radiale Temperaturverteilung auf der Kreisfläche zu
beeinflussen.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt kann vorgese-
hen sein, dass die Heizvorrichtung eine Mehrzahl
gleichartiger Flächenstücke aufweist, die derart ange-
ordnet sind, um eine Kreisringfläche möglichst vollstän-
dig abzudecken. Damit besteht die Möglichkeit, inner-
halb der Kreisringfläche eine im Wesentlichen gleich-
mäßige Temperaturverteilung zu erhalten. Auch die
Kreisringfläche ist ein bevorzugter geometrischer Ab-
schnitt für ein Kochfeld.
[0023] Dazu kann vorzugsweise vorgesehen sein,
dass die gleichartigen Flächenstücke elektrisch in Rei-
he und/oder parallel miteinander verschaltet sind, wobei
die Reihe stets die gleiche Anzahl Flächenstücke auf-
weist. Auch dies trägt zu einer gleichmäßigen Tempe-
raturverteilung bei.
[0024] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Kreisringfläche konzentrisch mit der Kreisfläche ange-
ordnet ist. Damit lässt ein aus Kreisfläche und Kreisring-
fläche bestehendes Kochfeld bereitstellen, bei dem die
Temperaturverteilung beliebig einstellbar ist.
[0025] Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass
die Heizvorrichtung eine Vielzahl konzentrischer Kreis-
ringflächen mit jeweils gleichartigen Flächenstücken
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aufweist. Damit lässt sich ein Kochfeld bereitstellen, das
flächen-abschnittsweise ansteuerbar und bei dem eine
beliebige gewünschte Temperaturverteilung einstellbar
ist.
[0026] Gemäß der Erfindung ist weiterhin ein Garge-
rät vorgesehen, das wenigstens eine Heizplatte und we-
nigstens eine oben beschriebene Heizvorrichtung auf-
weist. Aufgrund der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
der Heizvorrichtung lässt sich das Gargerät besonders
kompakt ausbilden. Dadurch wird der Platzbedarf ge-
genüber dem Stand der Technik wesentlich reduziert.
Handelt es sich bei dem Gargerät um eine Kochplatte,
so lässt sich diese mit der erfindungsgemäßen Heizvor-
richtung besonders flach ausbilden. Handelt es sich bei
dem Gargerät um einen Backofen, bei dem eine oder
mehrere Seitenwände die erfindungsgemäße Heizvor-
richtung aufweisen, so lässt sich der Backofen dünn-
wandig ausbilden. Dies hat den Vorteil, dass der Innen-
raum des Backofens im Verhältnis zu seinen äußeren
Abmessungen verhältnismäßig groß ist. Darüber hin-
aus hat der Backofen aufgrund der erfindungsgemäßen
Heizvorrichtung einen relativ hohen Wirkungsgrad.
[0027] Für das Verfahren zum Herstellen einer Heiz-
vorrichtung für ein Gargerät oder dergleichen ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass das Substrat durch ei-
ne Heizplatte gebildet wird. Beim erfindungsgemäßen
Verfahren wird die elektrisch leitfähige Schicht unmittel-
bar auf die Heizplatte aufgebracht. Insbesondere kann
dabei das Substrat durch ein Kochfeld gebildet werden.
Da das Kochfeld unmittelbar beheizt wird, sind verhält-
nismäßig niedrige Temperaturen ausreichend, um die
erforderliche Kochleistung bereitzustellen. Bei niedri-
gen Temperaturen wirkt das Glaskeramik-Kochfeld als
elektrischer Isolator. Dies hat den Vorteil, dass eine zu-
sätzliche elektrisch isolierende Schicht dünn ausgebil-
det sein kann oder überhaupt nicht erforderlich ist.
[0028] Weitere Merkmale, Vorteile und besondere
Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der
Unteransprüche.
[0029] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird nachstehend in der Figurenbeschreibung un-
ter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung näher er-
läutert. Es zeigt:

FIG. 1 eine schematische Ansicht einer bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Heizvorrichtung.

[0030] In FIG. 1 ist eine schematische Ansicht einer
Heizvorrichtung gemäß der Erfindung dargestellt. Die
Heizvorrichtung umfasst eine Vielzahl rechteckiger Flä-
chenstücke 10, 12, 14 und elektrische Leiterbahnen 16,
die im Wesentlichen in einer Ebene angeordnet sind.
Sowohl die Flächenstücke 10, 12, 14 als auch die elek-
trischen Leiterbahnen 16 sind auf einer nicht dargestell-
ten dielektrischen Schicht aufgebracht, die wiederum
auf der Unterseite einer Heizplatte eines Glaskeramik-
kochfeldes aufgebracht ist. Die Flächenstücke 10, 12,

14 sind aus Graphit hergestellt und weisen einen relativ
hohen elektrischen Widerstand auf. Vorzugsweise be-
trägt der elektrische Flächenwiderstand zwischen 5 und
200 Ω pro Flächeneinheit. Über die elektrischen Leiter-
bahnen 16 sind die Flächenstücke 10, 12, 14 an eine
elektrische Stromquelle P, N angeschlossen, wobei P
die Phasenanschlüsse und N die Nullleiteranschlüsse
darstellen. Die elektrischen Leiterbahnen 16 bestehen
aus Metall, vorzugsweise aus Aluminium, Gold, Silber
oder dergleichen. Der elektrische Flächenwiderstand
der Leiterbahnen 16 beträgt vorzugsweise weniger als
200 mΩ pro Flächeneinheit. Da der elektrische Wider-
stand der Flächenstücke 10, 12, 14 im Vergleich zu dem
der Leiterbahnen 16 verhältnismäßig groß ist, wird na-
hezu die gesamte elektrische Energie von den Flächen-
stücken 10, 12, 14 in Wärmeenergie umgewandelt. Da
die Flächenstücke 10, 12, 14 besonders flach sind und
unmittelbar an der dielektrischen Schicht einer Heizplat-
te anliegen, ist der Wirkungsgrad besonders hoch. Ver-
suche haben gezeigt, dass bis zu etwa 80 % der elek-
trischen Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird,
die auf dem Glaskeramikkochfeld genutzt werden kann.
Die maximale Temperatur der Flächenstücke 10, 12, 14
beträgt dabei etwa 450° C. Diese Temperatur reicht aus,
da die Flächenstücke 10, 12, 14 sich sehr nahe bei der
Glaskeramikkochplatte befinden. Bei herkömmlichen
Heizvorrichtungen ist eine Temperatur von etwa 1100°C
erforderlich.
[0031] Die in Fig. 1 dargestellte Heizvorrichtung ist für
ein Kochfeld vorgesehen, das eine innere Zone 18 und
eine äußere Zone 20 umfasst. Die innere Zone 18 hat
die Form einer Kreisfläche, während die äußere Zone
20 die Form einer Kreisringfläche hat, so dass die bei-
den Zonen 18 und 20 zusammen eine vergrößerte kreis-
förmige Kochfläche bilden. Die innere Zone 18 umfasst
drei Flächenstücke, nämlich ein zentrales Flächenstück
10 und zwei laterale Flächenstücke 12. Das zentrale
Flächenstück 10 ist etwa doppelt so breit wie die latera-
len Flächenstücke 12 ausgebildet. Das zentrale Flä-
chenstück 10 und die beiden lateralen Flächenstücke
12 sind parallel zueinander angeordnet. Hinsichtlich ih-
rer Abmessungen sind die Flächenstücke 10 und 12 so
ausgebildet, dass sie die kreisförmige innere Zone 18
möglichst vollständig abdecken. Die beiden lateralen
Flächenstücke 12 sind parallel miteinander verschaltet.
Weiterhin sind die beiden lateralen Flächenstücke 12 in
Reihe mit dem zentralen Flächenstück 10 verschaltet.
Die elektrischen Leiterbahnen 16 sind stets mit den
Stirnseiten der Flächenstücke 10 und 12 gekoppelt. Die
Verschaltung und die Abmessungen der Flächenstücke
10 und 12 bewirken, dass die Heizleistung und die Tem-
peratur innerhalb der inneren Zone 18 im Wesentlichen
gleichmäßig verteilt ist.
[0032] In der äußeren Zone 20, die als Kreisringfläche
ausgebildet ist, befinden sich neun rechteckige äußere
Flächenstücke 14, die etwa gleichmäßig angeordnet
sind. Benachbarte Flächenstücke 14 sind über ihre
Stirnseiten elektrisch gekoppelt. Mittels der elektrischen
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Leiterbahnen 16 sind die neun äußeren Flächenstücke
14 so miteinander verschaltet, dass jeweils drei Flä-
chenstücke 14 miteinander in Reihe und diese Dreier-
gruppen wiederum parallel miteinander verschaltet
sind. Durch die Wahl der Abmessungen der Flächen-
stücke 14 und deren Verschaltung sind die gewünschte
Heizleistung und die Temperaturverteilung festlegbar.
Auch die Flächenstücke 14 sind innerhalb der äußeren
Zone 20 so angeordnet, dass sie eine möglichst gleich-
mäßige Verteilung der Heizleistung und der Temperatur
innerhalb der Zone 20 ermöglichen.
[0033] Die dielektrische Schicht ist zwischen den Flä-
chenstücken 10, 12, 14 und den elektrischen Leiterbah-
nen einerseits und der Unterseite der Glaskeramikkoch-
platte andererseits angeordnet. Die dielektrische
Schicht ist aus einem Keramikpulver und einer Sol-Gel-
Lösung hergestellt. Das Keramikpulver umfasst bei-
spielsweise Aluminiumoxid und/oder Siliziumoxid. Al-
ternativ dazu kann das Keramikpulver auch andere Oxi-
de oder Nitride wie z. B. Aluminiumnitrid oder Silizium-
nitrid aufweisen. Die Technologie und die Verfahren zur
Herstellung der dielektrischen Schicht sind beispiels-
weise in den internationalen Anmeldungen WO
02/72495 und WO 96/29447 beschrieben.

Bezugszeichen

[0034]

10 zentrales Flächenstück
12 laterales Flächenstück
14 äußeres Flächenstück
16 elektrische Leiterbahn
18 innere Zone
20 äußere Zone
P Phasenanschluss
N Nullleiteranschluss

Patentansprüche

1. Heizvorrichtung für ein Gargerät oder dergleichen,
die Folgendes aufweist:

- wenigstens ein Flächenstück .(10, 12, 14)zum
Erzeugen von Wärme aus elektrischem Strom;

- elektrische Leiterbahnen (16) zur Stromversor-
gung des Flächenstücks (10, 12, 14), die nach
einem vorbestimmten Schema mit dem wenig-
stens einen Flächenstück (10, 12, 14) gekop-
pelt sind; und

- eine dielektrische Schicht, an deren einer Seite
die Leiterbahnen (16) und das wenigstens eine
Flächenstück (10, 12, 14) angebracht sind und
deren andere Seite für den direkten Kontakt mit
einer Heizplatte vorgesehen ist.

2. Heizvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wenigstens eine Flächen-
stück (10, 12, 14) im Wesentlichen aus Graphit her-
gestellt ist.

3. Heizvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Flächenstück (10, 12,
14) einen Flächenwiderstand zwischen 5 und 200
Ohm pro Querschnittsfläche aufweist.

4. Heizvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterbahnen
(16) aus Metall hergestellt sind.

5. Heizvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leiterbahnen (16) aus Alu-
minium, Gold, Silber und/oder dergleichen Metallen
hergestellt sind.

6. Heizvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterbahnen
(16) einen Flächenwiderstand von weniger als 200
Milliohm pro Querschnittsfläche aufweisen.

7. Heizvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die dielektrische
Schicht aus Keramikpulver und einer Sol-Gel-Lö-
sung hergestellt ist.

8. Heizvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Keramikpulver ein oder
mehrere Metalloxide, Metallnitride, Metallkarbide
und/oder dergleichen umfasst.

9. Heizvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sol-Gel-Lösung eine
oder mehrere Siliziumverbindungen umfasst.

10. Heizvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die dielektrische
Schicht auf einem Substrat aufgebracht ist.

11. Heizvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dielektrische Schicht auf
der Heizplatte aufgebracht ist.

12. Heizvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizvor-
richtung eine Mehrzahl rechteckiger Flächenstücke
(10, 12, 14) aufweist, die nach einem vorbestimm-
ten Schema miteinander verschaltet sind.

13. Heizvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizvor-
richtung ein zentrales rechteckiges Flächenstück
(10) und wenigstens zwei laterale rechteckige Flä-
chenstücke (12) aufweist, die zueinander parallel
und symmetrisch angeordnet sind.
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14. Heizvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zentrale rechteckige Flä-
chenstück (10) und die wenigstens zwei lateralen
rechteckigen Flächenstücke (12) so bemessen und
angeordnet sind, dass sie eine Kreisfläche (18)
möglichst vollständig abdecken.

15. Heizvorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die lateralen Flä-
chenstücke (12) miteinander parallel und mit dem
zentralen Flächenstück (10) in Reihe geschaltet
sind.

16. Heizvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizvor-
richtung eine Mehrzahl gleichartiger Flächenstücke
(14) aufweist, die derart angeordnet sind, um eine
Kreisringfläche (20) möglichst vollständig abzudek-
ken.

17. Heizvorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gleichartigen Flächen-
stücke (14) elektrisch in Reihe und/oder parallel
miteinander verschaltet sind, wobei jede parallele
Reihe stets die gleiche Anzahl Flächenstücke (14)
aufweist.

18. Heizvorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kreisringfläche
(20) konzentrisch mit der Kreisfläche (18) angeord-
net ist.

19. Heizvorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizvor-
richtung eine Vielzahl konzentrischer Kreisringflä-
chen (20) mit jeweils gleichartigen Flächenstücken
(14) aufweist.

20. Gargerät mit wenigstens einer Heizplatte und we-
nigstens einer Heizvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 19.

21. Verfahren zum Herstellen einer Heizvorrichtung für
ein Gargerät oder dergleichen, das folgende Schrit-
te umfasst:

- Vermischen einer Sol-Gel-Lösung mit bis zu 90
Gew.% der Lösung eines elektrisch leitfähigen
Pulvers zu einer stabilen Dispersion, wobei das
elektrisch leitfähige Pulver aus einer Gruppe
ausgewählt wird, die aus Keramik, Metallen
und Halbleitern besteht;

- Aufbringen der Dispersion auf ein Substrat, um
darauf eine Beschichtung herzustellen; und

- Brennen des beschichteten Substrats bei einer
Temperatur, die ausreicht, um sämtliche orga-

nische Bestandteile zu entfernen und zumin-
dest stellenweise eine elektrisch leitfähige
Schicht auf dem Substrat zu bilden; dadurch
gekennzeichnet, dass das Substrat durch ei-
ne Heizplatte gebildet wird.

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Substrat durch ein Kochfeld ge-
bildet wird.
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